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Hörde, welche die Gerichtsstel¬
lung verfügt , überlassen bleibt.

7) Regierungs - Bekanntmachung
vom 6. Febr . xubl . 11. ej . 1819.
Da vom Amte Burhave einberichtet wor- ^inneruns a»

den ist , daß beym dresmalrgen verordnungs- unbefugten
widrigen Ncujahrschießen daselbst ein junger Schießens.
Mensch sich die Hand dergestalt zerschmettert
habe, daß solche abgenoinmen werden müssen,
so wird dieser wiederholt vvrgekommene un¬
glückliche Vorfall , mit Verweisung auf die
Polizey - Verordnung vom 8. Dec. 1814.,
wonach dieses unbefugte Schießen ernstlich ver¬
boten worden ist, zur Warnung wegen der
zum öftern daraus entstehenden traurigen Fol¬
gen öffentlich hierdurch bekannt gemacht.

8) Cammer - Bekanntmachung vom
8. Febr . xudl. n.  ej . 1819.
Bei der eingetretenen milden Witterung Schließung,ö«e

ist es gerathen gefunden, die Jagd im Her-
zogthum Oldenburg und der Erbherrschaft Je¬
ver mit dem 15. d. M . zu schließen. Es
wird solches daher in Beziehung auf die dcs-
falls vorhandenen verbietenden Anordnungen
und Vorschriften zur allgemeinen Nachachtung
hiemittelst bekannt gemacht, damit sich nie¬
mand durch unbefugtes Zagen mit Gewehr
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